
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 4 TabMG 1996 Anwendbare
Verfahren und zuständige Behörde

 TabMG 1996 - Tabakmonopolgesetz 1996

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.08.2023

§ 4.

Soweit Abgabenbehörden des Bundes aufgrund dieses Bundesgesetzes behördliche Aufgaben zu besorgen haben,

findet die Bundesabgabenordnung, BGBl. Nr. 194/1961, Anwendung.
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